


2. Macht der Vermieter von der Möglichkeit der fristlosen Kündigung Gebrauch, so ist 
der Mieter zur sofortigen Rückgabe des Mietgegenstandes verpflichtet, und der Vermieter 
berechtigt, den Mietgegenstand nach seinem Ermessen zu verwerten. Vorbehaltlich des 
Nachweises eines höheren Schadens hat der Vermieter das Recht, einen sofort fälligen 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung des Mietvertrages beim Mieter geltend zu machen, 
d.h. so gestellt zu werden, als wäre der Vertrag ordnungsgemäß erfüllt worden. Der Scha-
den errechnet sich aus der Summe der bis zum Ende des Vertrages ausstehenden Miete 
zuzüglich evtl. Sicherstellungskosten, Rückholkosten, Verwertungskosten sowie evtl. zu 
zahlender Verkaufsprovisionen. Erlöse, die der Vermieter aus einer anderweitigen Ver-
wertung des Mietgegenstandes erzielt sowie evtl. ersparte Aufwendungen werden bis zur 
Höhe der Gesamtforderung angerechnet. Die Geltendmachung eines weitergehenden Ver-
zugsschadens bleibt vorbehalten.

3. Im Falle der fristlosen Kündigung versichert der Mieter unwiderruflich ungehinderten 
Zugang zur Mietanlage.

§ 12 ) Eigentumsvorbehalt
Handelsware bleibt bis zur vollständigen Rechnungsbegleichung Eigentum der EBS - 
lights.

§ 13 ) Rechte Dritter
Der Mieter hat die Geräte von allen Belastungen, Inanspruchnahmen und Pfandrechten 
Dritter freizuhalten. Er ist verpflichtet, den Vermieter unter Überlassung aller notwendi-
gen Unterlagen unverzüglich zu benachrichtigen, wenn während der Laufzeit des Miet-
vertrages die vermieteten Geräte dennoch gepfändet oder in irgendeiner anderen Weise 
von Dritten in Anspruch genommen werden. Der Mieter trägt die Kosten, die zur Aufhe-
bung derartiger Eingriffe Dritter erforderlich sind.        

§ 14 ) Personal/Hilfspersonal
Personalkosten für Anlieferung, Auf- und Abbau, Bedienung der Anlagen werden nach 
den gültigen Tagessätzen berechnet.
Der Mieter stellt Hilfspersonal gem. Auftragsbestätigung zur freien Verfügung.
Pro fehlendem Helfer  werden Euro 150,00 berechnet.
Der Mieter trägt sämtliche Bewirtungskosten des EBS - lights Personals. 
EBS - lights  zugehörige Personen haben freien Entritt zur Veranstaltung. 

§ 15 ) Schlußbestimmungen
1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen EBS 
- lights und dem Mieter gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die deutsche 
Sprache ist Verhandlungs- und Vertragssprache.

2. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar 
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist der Gerichtsstand von EBS - lights.

3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, 
so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen 
nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, ersatzweise diejenige zulässige Regelung zu 
vereinbaren, die dem dokumentieren Parteiwillen am nächsten kommt.

4. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden. Änderungen dieser Bestimmun-
gen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  
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